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Änderung bei der Umsatz-

steuervoranmeldung (UVA) 

sowie bei der Umsatzsteu-

erjahreserklärung: 

Unternehmer sind grund-
sätzlich zur Erstellung von 
monatlichen Umsatzsteuer-
voranmeldungen verpflich-
tet. Unternehmer mit einem 
Vorjahresumsatz von nicht 
mehr als 30.000 € müssen 
ihre UVA derzeit nur viertel-
jährlich erstellen. Diese 
(Vorjahres-) Umsatzgrenze 

für die vierteljährliche UVA 
wird ab 2011 von 30.000 € 

auf 100.000 € erhöht. Unter-
nehmer mit einem Umsatz 
2010 von bis zu maximal 
100.000 € sind im Jahr 2011 
daher nur mehr zur Erstel-
lung von vierteljährlichen 
Umsatzsteuervoranmeldun-
gen verpflichtet.  

Dieser Erleichterung steht 
allerdings eine Verschär-
fung bei der UVA-
Einreichung beim Finanz-
amt gegenüber. Nach der-
zeitiger Rechtslage müssen 
Unternehmer die erstellte 
UVA nur dann beim Finanz-
amt einreichen, wenn der 

Vorjahresumsatz mehr als 
100.000 € beträgt; andern-
falls ist die erstellte UVA 
lediglich bei den Aufzeich-
nungen des Unternehmers 
aufzubewahren. Parallel zur 
Anhebung der Umsatzgren-
ze für die vierteljährliche 
UVA-Erstellung von 30.000 
€ auf 100.000 € wird die 
Umsatzgrenze für die ver-

pflichtende Einreichung der 

UVA beim Finanzamt ab 

2011 von derzeit 100.000 € 

auf 30.000 € gesenkt. 

Eine weitere Erleichterung 
gibt es für Kleinunterneh-
mer mit Umsätzen bis zu 

30.000 €. Diese sind be-
kanntlich (unecht) steuerbe-
freit, müssen aber trotzdem 
– auch wenn sie keine Um-
satzsteuer zu entrichten 
haben – derzeit bei einem 
Jahresumsatz von mehr als 
7.500 € eine Umsatzsteuer-
jahreserklärung abgeben. 
Die Grenze, ab der Kleinun-

ternehmer eine Umsatz-

steuerjahreserklärung beim 

Finanzamt einreichen müs-

sen, wird ab 2011 von 7.500 

€ auf 30.000 € angehoben. 

Liebe Leser, 

In unserer diesjährigen Sommer-

ausgabe finden Sie auf 12 Seiten 

eine Sammlung interessanter 

Fachartikel für ein paar ruhige 

Urlaubsminuten.  

Die gravierenden Änderungen 

durch eine anstehende, neuerli-

che Steuerreform werden ver-

mutlich erst Ende des Jahres 

spruchreif werden, da unsere 

Bundesregierung diese, offen-

sichtlich etwas „ungemütlichen“ 

Themen, lieber erst nach einer 

ausgedehnten Sommerpause in 

Angriff nehmen möchte.  

Insofern sollten auch Sie die 

Sommerpause nützen, mal wie-

der richtig Kraft zu tanken und 

die Batterien aufzuladen. Unser 

gesamtes Team wünscht Ihnen 

einen schönen und erholsamen 

Urlaub, und natürlich viel Spaß 

beim Lesen unseres INFORM 

Steuerjournals…! 

Ihre Mag. Silvia Pöttinger 
Steuerberaterin 
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EDITORIAL UMSATZSTEUERVORANMELDUNG 

ÄNDERUNGEN BEI UVA UND  
UST- JAHRESERKLÄRUNG 

pöttinger & partner Steuerberater 
Grieskirchen 
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Bekanntmachung eines früheren 
Insolvenzverfahrens beeinträch-
tigt zu sein. 
 
Die Mindestquote im Sanie-

rungsverfahren wurde entgegen 
ursprünglichen Absichten nicht 
generell auf 30 % angehoben, 
sondern ist wie beim bisherigen 
Zwangsausgleich bei 20 % 

geblieben. Nur bei beabsichtig-
ter Eigenverwaltung im Sanie-

rungsverfahren ist eine mindes-

tens 30 %ige Quote erforderlich. 

Die Auflösung von Verträgen 

durch Vertragspartner des 

Schuldners wurde einge-

schränkt. Wenn die Vertragauf-
lösung die Fortführung des Un-
ternehmens gefährden könnte, 
können Vertragspartner des 
Schuldners künftig derartige 

Verträge bis zum Ablauf von 
sechs Monaten nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens nur aus 
wichtigem Grund auflösen. Da-
bei gilt die Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Lage des Schuld-
ners und der Verzug des Schuld-
ners mit der Erfüllung von vor 
Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens fällig gewordenen Forde-
rungen nicht als wichtiger 
Grund. Ausgenommen von die-
sen Auflösungsbeschränkungen 
sind Arbeitsverträge und An-
sprüche auf Auszahlung von 
Krediten. Ferner gilt die Be-
schränkung auch dann nicht, 
wenn die Auflösung des Ver-
trags zur Abwendung schwerer 
persönlicher oder wirtschaftli-
cher Nachteile des Vertragspart-
ners unerlässlich ist. Die Anzahl 

der mangels Masse abgewiese-
nen Konkursanträge soll da-
durch verringert werden, dass 
künftig neben den schon derzeit 

verpflichteten Geschäftsführern 

von Kapitalgesellschaften auch 

Gesellschafter mit einem Anteil 
von mehr als 50 % an der insol-
venten Kapitalgesellschaft zum 
Erlag eines Kostenvorschusses in 

Höhe von 4.000 € heranzuzie-

hen sind. Überdies können künf-
tig Gläubiger, die einen Kosten-
vorschuss zur Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens erlegt ha-
ben, diesen bei den zum Erlag 
dieses Kostenvorschusses ver-
pflichteten Geschäftsführern 
und Gesellschaftern von Kapital-
gesellschaften eintreiben. 

Durch die Novelle zum Insolvenzrecht wird das „Sanierungsverfahren“ in einigen Teilen neu geregelt. 
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fahren wird ein einheitliches 

Insolvenzverfahren geschaffen. 
Die Konkursordnung wird in 
Insolvenzordnung (IO) umbe-
nannt.  
 
Die Ausgleichsordnung wird zur 
Gänze aufgehoben. Weiter er-
forderliche Bestimmungen der 
Ausgleichsordnung werden in 
die Insolvenzordnung übernom-
men. Im Rahmen der Insolvenz-
ordnung werden zwei Verfah-

rensarten geschaffen: Bei recht-
zeitiger Vorlage eines Sanie-
rungsplans wird das Insolvenz-
verfahren als Sanierungsverfah-

ren bezeichnet, ansonsten als 
Konkursverfahren.  
 
D u r c h  d i e  B ez e i c hn un g 
„Sanierungsverfahren“ soll die 
positive Ausrichtung des Verfah-
rens auch gegenüber den Gläu-
bigern des Unternehmens klar-
gestellt werden. Sofern der 
Schuldner (Unternehmer) bis zur 
Insolvenzeröffnung (entweder 
mit dem Insolvenzantrag oder im 
Vorverfahren bis zur Eröffnung 
durch das Gericht) qualifizierte 
Unterlagen, wie zB einen 
(realistischen) Finanzplan, vor-
legt und eine (realistische) Quote 

von zumindest 30 % anbietet, ist 
ihm künftig die Eigenverwal-

tung unter Aufsicht eines Sanie-

rungsverwalters zu belassen. 

In der Praxis wird das auf die 
Sanierung angeschlagener Un-
ternehmen ausgerichtete Aus-
gleichsverfahren kaum genutzt. 
Die meisten Unternehmenssanie-
rungen werden über ein Kon-
kursverfahren mit anschließen-
dem Zwangsausgleich vorge-
nommen. Da durch die Eröff-
nung eines Konkursverfahrens 
von vielen Unternehmern ein 
dauerhafter Imageschaden be-
fürchtet wird, werden Konkurs-
anträge in vielen Fällen viel zu 
spät gestellt. Dies erschwert die 
mögliche Sanierung der Unter-
nehmen. Angesichts dieser prak-
tischen Probleme hat sich der 
Gesetzgeber entschlossen, durch 
eine grundlegende Reform des 
Insolvenzrechts künftig Sanie-
rungen zu erleichtern. Ob dies 
gelingt, bleibt abzuwarten. Auch 
in der Vergangenheit hat der 
Gesetzgeber das Insolvenzrecht 
wiederholt reformiert, ohne dass 
damit der jeweils gewünschte 
Effekt erreicht werden konnte.  
 
Die nun beschlossene Novelle 

zum Insolvenzrecht tritt mit 

1.7.2010 in Kraft. Die Eckpunkte 
der künftigen Rechtslage stellen 
sich wie folgt dar: 
 
Anstelle der derzeitigen Unter-
teilung der Insolvenzverfahren 
in Konkurs- und Ausgleichsver-

Damit werden die Grundzüge 
des Ausgleichsverfahrens in das 
Sanierungsverfahren übernom-
men. Wird der Sanierungsplan 
allerdings nicht innerhalb von 90 
Tagen angenommen, so ist dem 
Schuldner die Eigenverwaltung 
zu entziehen und es ist ein Mas-

severwalter zu bestellen. Eine 
Sanierung durch Sanierungsplan 
bleibt aber weiterhin möglich. 
 
Der Sanierungsplan ersetzt den 
bisherigen Zwangsausgleichsan-
trag. Um die Annahme eines 
Sanierungsplans durch die Gläu-
biger künftig zu erleichtern, 
wurden die Mehrheitserforder-

nisse herabgesetzt. Künftig ist 
zur Annahme eines Sanierungs-
plans nur mehr erforderlich, dass 
dem Antrag die Mehrheit der bei 
der Tagsatzung anwesenden 
Gläubiger zustimmt 
(Kopfmehrheit). Gleichzeitig 
müssen die zustimmenden Insol-
venzgläubiger über mehr als die 
Hälfte der Insolvenzforderungen 
der bei der Tagsatzung anwesen-
den Insolvenzgläubiger verfügen 
(Kapitalmehrheit). 
 
Überdies hat der Schuldner nach 
vollständiger Erfüllung des Sa-
nierungsplans die Möglichkeit, 
eine Löschung aus der Insolvenz-

datei zu erwirken, um im Ge-
schäftsverkehr nicht mehr durch 

REFORM DES 
INSOLVENZRECHTS 

 

Steuerberaterin Mag. Silvia Pöttinger 
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Wenn studierende Kinder für 
die Ferien einen lukrativen Feri-
aljob finden, so ist das sowohl 
für die Kinder als auch für die 
Eltern erfreulich. Für die Eltern 
kann ein Ferialjob allerdings 
auch zu empfindlichen finanziel-
len Einbußen führen.  
 
Um die Familienbeihilfe und den 

Kinderabsetzbetrag nicht zu 
gefährden, darf das steuerpflich-
tige Jahreseinkommen des Kindes 
(nach Abzug von SV-Beiträgen, 
Werbungskosten, Sonderausga-
ben und außergewöhnlichen 
Belastungen) bei Kindern ab 18 

Jahren 9.000 € pro Jahr nicht 
überschreiten, unabhängig da-
von, ob es in den Ferien oder 
außerhalb der Ferien erzielt 
wird. Bei Gehaltseinkünften darf 
ein Kind daher insgesamt brutto 

rund 11.200 € pro Jahr 
(Bruttogehalt ohne Sonderzah-
lungen unter Berücksichtigung 
von SV-Beiträgen in Höhe von 
rund 2.024 € bzw. Werbungskos-
ten- und Sonderausgabenpau-
schale von 192 €) verdienen, 
ohne dass die Eltern die Famili-
enbeihilfe und den Kinderab-
setzbetrag verlieren. Die Ein-
künftegrenze von 9.000 € ist ein 
Jahresbetrag. Zu den für den 
Bezug der Familienbeihilfe und 
des Kinderabsetzbetrages 
„schädlichen" Einkünften zählen 

riskiert zusätzlich zur Rückforde-
rung der Familienbeihilfe und des 
Kinderabsetzbetrages auch eine 
Finanzstrafe! Kinder unter 18 

Jahren können jedoch ganzjäh-

rig beliebig viel verdienen!  

 
Bis zu einem monatlichen Brut-

tobezug von 366,33 € (Wert für 
2010) fallen wegen geringfügiger 

Beschäftigung auch keine Dienst-
nehmer-SV-Beiträge an.  
 
Bei Ferialjobs in Form von Werk-

verträgen oder freien Dienstver-

trägen, bei denen vom Auftrag-
geber kein LSt-Abzug vorgenom-
men wird, muss ab einem Jah-
reseinkommen von 11.000 € für 

das betreffende Jahr eine ESt-

Erklärung abgegeben werden. 
Eine Ferialbeschäftigung im Werk-
vertrag bzw. freien Dienstvertrag 
unterliegt grundsätzlich auch der 
Umsatzsteuer, Umsatzsteuer-
pflicht besteht jedoch erst ab ei-
nem Jahresumsatz (= Bruttoein-
nahmen inklusive 20% Umsatz-
steuer) von mehr als 36.000 € (bis 
dahin gilt die unechte Steuerbe-
freiung für Kleinunternehmer). 
Eine Umsatzsteuererklärung muss 
allerdings – trotz der Steuerbe-
freiung – bereits ab einen Jahres-
umsatz von mehr als 7.500 € 
(netto, ohne USt) abgegeben 
werden. (Siehe dazu auch Artikel 
zu Umsatzsteuer-Neuerungen!) 

nicht nur Einkünfte aus einer 
aktiven Tätigkeit (Lohn- oder 
Gehaltsbezüge, Einkünfte aus 
einer selbständigen oder gewerbli-
chen Tätigkeit), sondern sämtli-

che der Einkommensteuer un-

terliegenden Einkünfte (daher 
beispielsweise auch Vermietungs- 
oder sonstige Einkünfte). Lehrlings-
entschädigungen, Waisenpensio-
nen sowie einkommensteuer-
freie Bezüge und endbesteuerte 
Einkünfte bleiben außer Ansatz.  
Ein zu versteuerndes Einkommen, 
das in Zeiträumen erzielt wird, 
für die kein Anspruch auf Famili-
enbeihilfe besteht (zB bei vorü-
bergehender Einstellung der 
Familienbeihilfe, weil die vorge-
sehene Studienzeit in einem 
Studienabschnitt abgelaufen ist), 
ist in die Berechnung des Grenz-
betrages nicht einzubeziehen. 
Auch das Einkommen des Kin-
des innerhalb von drei Monaten 
nach Abschluss der Berufsausbil-
dung wird auf die schädliche 
Einkommensgrenze nicht ange-
rechnet.  
 
Die Familienbeihilfe und der 
Kinderabsetzbetrag fallen übri-
gens nicht automatisch weg, 
sondern erst dann, wenn die 
Eltern den zu hohen Verdienst 
ihres Sprösslings pflichtgemäß 
dem Finanzamt melden. Wer 
eine solche Meldung unterlässt, 

WAS KINDER  
IN DEN FERIEN  

VERDIENEN DÜRFEN 

Renate Lindenbauer ist Expertin für Personalverrechnung 
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Gem. § 90 ABGB hat im Erwerb 
des anderen ein Ehegatte mitzu-
wirken, soweit ihm das zumut-
bar, es nach den Lebensverhält-
nissen des Ehegatten üblich und 
nicht anderes vereinbart ist. 
Während für die familienrechtli-
che Mitwirkung ein Anspruch 
auf angemessene Abgeltung, 
abhängig von der Dauer der 
Leistung, den Lebensverhältnis-
sen und der Ertragslage besteht, 
ist der Abgeltungsanspruch bei 
einem Dienstverhältnis erfolgs-
unabhängig.  
 
Ehegatten können zwischen 
Mitarbeit aufgrund familiärer 

Beistandspflicht, Mitunterneh-

merschaft oder Dienstverhältnis 
wählen. Kommt das Bestehen 
eines Dienstverhältnisses 
(Dienstvertrag laut Fremdver-
gleich) oder Mitunternehmer-
schaft (Gesellschaftsvertrag) 
nicht deutlich zum Ausdruck, ist 
im Zweifelsfall die familiäre 
Beistandspflicht anzunehmen. 
 
Ähnliches gilt auch bei Arbeits-
leistungen von Kindern zu El-
tern. Je entfernter das Verwand-
schaftverhältnis, desto eher ist 
ein Dienstverhältnis anzuneh-
men. Bei Pflegekindern, Neffen, 
Geschwistern, ist das Vorliegen 
familiärer Beistandspflicht nur 
bei besonderen Umständen zu 

anzusehen. Gleiches gilt für 
Aufwandsentschädigungen (z.B. 
Fahrtkostenersatz). Die ange-
messene Abgeltung für den 
mitarbeitenden Ehepartner nach 
§ 98 ABGB stellt kein Entgelt 
dar. Im Folgenden seien die 
Alternativen für den Versiche-

rungsschutz naher Angehöriger 
kurz dargestellt: 
 

1) Mitversicherung in der Kran-

kenversicherung für nicht er-
werbstätige Angehörige gem. § 
123 ASVG, § 83 GSVG, § 78 BSVG: 
„Kinder“ i.S. des Sozialrechtes 
sind bis zum 18. Lebensjahr 
(fallweise bis zum 27. Lebensjahr) 
beitragsfrei mitversichert, Ehe-

partner bei Kindererziehung, 
andernfalls mit Zusatzbeitrag. 
Besteht keine beitragsfreie An-
spruchsberechtigung (z.B. Ge-
schwister, Großeltern, Schwäger, 
etc.) kann gem. § 10 GSVG eine 
Familienversicherung abge-
schlossen werden. 
 
2) § 4 Abs. 1 Z 3 ASVG normiert 
die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung, Unfallver-

sicherung und Pensionsversiche-

rung (keine Arbeitslosenversiche-
rung!) für Kinder, Enkel, Wahl- 

oder Stiefkinder, die im Betrieb 
der Eltern, Großeltern, Wahl- 
oder Stiefeltern ohne Entgelt 
regelmäßig beschäftigt sind, 

rechtfertigen (z.B. vorüberge-
hende Aushilfe im Krankheits- 
oder Unglücksfall). Besteht bei 
Lebensgefährten eine Ge-
schlechts-, Wohnungs- und Wirt-
schaftsgemeinschaft, kommt das 
einem ehelichen Zusammenle-
ben gleich und es gelten ähnli-
che Grundsätze wie bei Ehegat-
ten. Sogenannte Gefälligkeits-

dienste können zwischen Ver-
wandten ohne familienrechtli-
che Mitwirkungspflicht, sowie 
Fremden, Nachbarn und Lebens-
gefährten erbracht werden, 
wenn aus den Verhaltensweisen 
kein Wille zum Abschluss irgend-
eines Vertrages hervorgeht. 
 
Nicht als Familienbetrieb gilt 
eine GmbH, selbst wenn der 
Ehepartner Alleingesellschafter 
ist (VwGH 25.5.2005, 
2004/08/0167). 
 
SOZIALVERSICHERUNG 

 

Wird zulässigerweise Unentgelt-

lichkeit vereinbart, entsteht 
grundsätzlich keine Pflichtversi-

cherung, wie dies bei der eheli-
chen Beistandspflicht in der 
Regel der Fall ist. Zu empfehlen 
ist ein schriftlicher Vertrag zum 
Nachweis, dass keine Melde-
pflicht besteht. Nicht als Entgelt 
sind freie oder verbilligte Mahl-
zeiten in Gastronomiebetrieben 

MITARBEIT IM  
FAMILIENBETRIEB  

Christine Henetmayr, Kanzleileitung Grieskirchen 
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Finanzierungskosten sind steuer-
lich abzugsfähig. Allfällige Ver-
luste können im Jahr des Entste-
hens mit anderen Einkünften (zB 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
oder Einkünfte aus einem 
Dienstverhältnis) verrechnet 
werden (Verlustausgleich). Ein 
Verlustvortrag ist im außerbe-
trieblichen Bereich derzeit 
(noch) nicht möglich. Der VfGH 

prüft zur Zeit, ob der Ausschluss 
vom Verlustvortrag für Einkünf-
te aus Vermietung und Verpach-
tung verfassungswidrig ist. 
 
Die Anerkennung von Verlusten 
aus der Vermietung setzt voraus, 
dass innerhalb eines Zeitraumes 
von 20 Jahren (ab erstmaliger 
Vermietung; maximal 23 Jahre) 
ein Gesamtüberschuss entsteht. 

Die Spekulationsfrist beträgt bei 
Liegenschaften derzeit 10 Jahre. 
Nach Ablauf von 10 Jahren ist 
ein allfälliger Veräußerungsge-

winn ESt-frei. (vorbehaltlich 
einer allfälligen Nachversteue-
rung von auf 15 Jahre verteilten 
Herstellungsaufwendungen). 

UMSATZSTEUER NEWS 

VEREINFACHUNG VORSTEUERRÜCKERSTATTUNGSVERFAHREN 

Österreichische Unternehmer 
können seit 01.01.2010 Anträge 

auf Vorsteuerrückerstattung 

für sämtliche EU-

Mitgliedstaaten in elektroni-
scher Form mittels FinanzOnli-
ne an den Erstattungsmitglied-
staat richten. Der Antrag auf 
Vorsteuererstattung für das 
Kalenderjahr 2009 ist bis spä-

testens 30.9.2010 einzubrin-
gen. Bisher musste für jedes 
Mitgliedsland ein eigener Er-
stattungsantrag im jeweiligen 
Land eingebracht werden, ab 
heuer ist dafür nur noch ein 
globaler Erstattungsantrag 

Antrag auf ein ganzes Kalen-

derjahr bzw. auf den letzten 

Zeitraum eines Kalenderjahres, 
so müssen die Erstattungsbe-
träge zumindest 50 € betra-
gen.  
 
Die Vorsteuererstattung für 

Unternehmer aus Drittstaaten 
bleibt im Wesentlichen unver-
ändert. Lediglich die Mindest-
erstattungsbeträge wurden an 
die oben angeführte Neurege-
lung für EU-Unternehmer an-
gepasst. 

erforderlich, der in Österreich 
über FinanzOnline einzubrin-
gen ist. Die Vorlage einer ge-
sonderten Unternehmerbe-
scheinigung ist nicht mehr 
erforderlich. 
 
Bedingt durch das elektroni-
sche Verfahren entfällt gene-
rell die Vorlage der Originalbe-

lege (auch keine Kopien), au-
ßer der Erstattungsmitglied-
staat fordert diese gesondert 
an. Unterjährig gestellte Anträ-
ge müssen rückerstattbare 
Vorsteuern von zumindest 400 

€ umfassen. Bezieht sich ein 

PKW-AUSLANDSLEASING 

Der zur Beseitigung der Steuer-

vorteile des PKW-

Auslandsleasings vor einigen 
Jahren eingeführte, aber von 
der Judikatur als EU-widrig 
erkannte umsatzsteuerliche 
Eigenverbrauchstatbestand 
wurde ab 1.1.2010 ersatzlos 
gestrichen. Die Bestimmung ist 

schen Leasinggebers, sondern 

in Österreich umsatzsteuer-

pflichtig ist. Damit kann der 
Vorsteuerausschluss für PKW-
Aufwendungen durch ein Aus-
landsleasing (mit Rückerstat-
tung der ausländischen Vor-
steuern im Ausland) nicht mehr 
umgangen werden. 

auch deshalb weitgehend 
überflüssig geworden, da auf-
grund einer Änderung der EU-
Mehrwertsteuer-Richtlinie das 
PKW-Auslandsleasing durch 

einen österreichischen Unter-

nehmer seit 1.1.2010 nicht mehr 
am (steuerlich günstigeren) 
Unternehmerort des ausländi-
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mit 20% oder umsatzsteuerfrei 
vermietet. Im Falle der umsatz-
steuerpflichtigen Behandlung 
steht für die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten in vollem 

Umfang ein allfälliger Vorsteuer-

abzug zu - ebenso für Sanie-
rungs- und Reparaturaufwand. 
 
Die Vermietung für Wohnzwe-
cke unterliegt stets einer 10%
igen Umsatzsteuer. Durch die 
Kl e inunternehm erregel ung 

(Umsätze bis € 30.000,- netto) ist 
aber in vielen Fällen keine Um-
satzsteuer abzuführen, sofern 
keine Ust in der Rechnung bzw. 
im zugrundeliegenden Mietver-
trag ausgewiesen wird. Natürlich 
besteht dann auch kein Recht 
auf Vorsteuerabzug. Man kann 
aber auch wegen hoher Vorsteu-
ern aus Anschaffungskosten,  In-
standsetzungs- oder Reparatur-
kosten auf diese Regelung ver-

zichten und zur 

Umsatzsteuer mit 
Vorsteuerabzugs-
recht optieren. (5 
Jahre Bindung) Än-
dern sich innerhalb 
von 10 Jahren die 
Verhältnisse, die 
für den Vorsteuer-
abzug maßgebend 
waren, so ist die 
Vorsteuer anteilig 
rückzuzahlen. 

Immobilieninvestitionen sind 
nach wie vor eine sehr gefragte 
Anlageform. Vor allem bei der 
Vermietung von Altbauwohnun-
gen bestehen gegenüber ande-
ren Anlageformen interessante 
steuerliche Vorteile. In der Folge 
stellen wir Ihnen einige der Vor-
teile kurz vor. 
 
Die 3,5%ige Grunderwerbsteuer 
wird beim Ankauf einer Woh-
nung vom Kaufpreis berechnet. 
Der Kaufpreis wird bei einer re-
novierungsbedürftigen Immobi-
lie meist niedrig sein, wodurch 
weniger Grunderwerbsteuer als 
beim Erwerb einer Neubauwoh-
nung anfällt. 
 

Bei der Vermietung einer Woh-
nung für Bürozwecke kann der 
Vermieter für jede einzelne Ver-
mietungseinheit selbst entschei-
den ob er umsatzsteuerpflichtig 

Die Anschaffungskosten können 
im Wege der AfA als Werbungs-
kosten geltend gemacht werden. 
Die jährliche AfA beträgt grund-
sätzlich 1,50% der Anschaffungs-
kosten. Bei Gebäuden mit Bau-

jahr vor 1915 kann ein erhöhter 
AfA-Satz (2,00%) herangezogen 
werden.  
 
Laufende Instandhaltungs-

aufwendungen (z.B. kleinere Re-
paraturen, Ausbessern des Put-
zes, Ausmalarbeiten, ...) sind so-

fort steuerlich abzugsfähig.  
 
Instandsetzungsaufwendungen 

(wie zb Austausch von Fenstern, 
Türen, Installationen, ...) sind bei 
Wohnungen auf 10 Jahre zu ver-
teilen. 
 

Herstellungsaufwendungen lie-
gen vor, wenn bei einem beste-
henden Gebäude umfangreiche 
Baumaßnahmen vorgenommen 
werden, wodurch die Wesensart 
des Gebäudes verändert wird. 
(zB Zusammenlegung von Woh-
nungen, Dachgeschossausbau,...) 
Im Normalfall sind diese Auf-
wendungen Teil der AfA-
Bemessungsgrundlage. In be-
stimmten Fallkonstellationen 
können diese Aufwendungen 
auf Antrag hin auf 15 Jahre ver-
teilt werden (entspricht einem 
jährlichen AfA-Satz von 6,67%). 

VERANLAGUNG IN  
IMMOBILIEN  

AUS STEUERLICHER SICHT 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Mag. Thomas Böhm 
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ringfügigkeitsgrenze (2010: € 

549,50) übersteigt, ist die pau-

schale Dienstgeberabgabe von 
16,4% zu entrichten. 
 
Für Dienstnehmer eröffnet sich 
eine günstige Möglichkeit, infol-
ge Option zur Pflichtversiche-

rung nach ASVG durch Zahlung 
von monatlich € 51,69 (2010), in 
den Genuss der Kranken- und 

Pensionsversicherung zu kom-
men. 
 
4) Durch ein echtes oder freies 

Dienstverhältnis entsteht volle 
ASVG-Pflichtversicherung, wenn 

wenn sie das 17. Lebensjahr voll-
endet haben und keiner anderen 
Erwerbstätigkeit hauptberuflich 
nachgehen. 
 
3) Geringfügige Beschäftigung: 

Übersteigen die laufenden Bezü-
ge (Sonderzahlungen scheiden 
aus) im Monat nicht € 366,33 
(2010) besteht nur Unfallversi-

cherungs-Pflicht in der Höhe von 
1,4%. Ferner sind die Beiträge 
zur Abfertigung neu und die 
Lohnnebenkosten (DB, DZ und 
KommSt) abzuführen. Wenn die 
Lohnsumme aller geringfügig 
Beschäftigten die 1,5-fache Ge-

die Kriterien für deren Bestehen 
eindeutig vorliegen. Arbeits-
rechtlich ist der freie Dienstneh-
mer schlechter gestellt und steu-
erlich bezieht er Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit. 
 
5) Mitunternehmerschaft: Erfolgt 
die Betriebsführung auf gemein-
same Rechnung (OG oder GesbR 
- Gesellschaftsvertrag erforder-
lich) der Ehe-(Partner), besteht 
für beide bei einem Gewerbebe-

trieb mit Kammermitgliedschaft 
Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 
1 Z 2 GSVG. 

 

SCHÖNEN SOMMER! 
ERHOLSAMEN URLAUB! 

STEUERBERATER | UNTERNEHMENSBERATER 

Wünscht Ihnen Ihr STEUERteam von pöttinger & partner! 



 

 Steuerjournal SEITE 6                                                                                         www.steuerjournal.at 

Durch eine Änderung der Richt-
linie zur einheitlichen Vollzugs-
praxis im Bereich der Auftragge-
berhaftung wurden nunmehr 
neue Bestimmungen für Unter-
nehmen ohne Beschäftige erlas-
sen.  
 
WENN ein Unternehmen, das 
Bauleistungen erbringt und im 
Gewerberegister eingetragen 
ist,  
 
(1) keine Dienstnehmer oder 
freien Dienstnehmer zur Voll- 
oder Teilversicherung gemeldet 
hat und daher keine Dienstge-
bernummer vergeben wurde, 
ODER  
 

(2) länger als 6 Monate keine 
Dienstnehmer oder freien 
Dienstnehmer für Sozialversiche-
rung gemeldet hat und auf 
seinen Beitragskonten keine 
Beitragsrückstände vorhanden 
und keine Beitragsnachweisun-
gen ausständig sind ODER  

 

(3) aus der HFU - Gesamtliste nur 
deshalb ausgeschieden ist, weil 
es alle Dienstnehmer abgemel-
det hat und auf seinen Beitrags-
konten keine Beitragsrückstände 
vorhanden und keine Beitrags-
nachweisungen ausständig sind, 
 
DANN hat die GKK auf Antrag 

Wenn ein Unternehmen 
durch einen Buchungsfehler 
der GKK von der HFU – Liste 
gestrichen wird, ist es rat-
sam, neben der GKK auch 
das DLZ zu informieren. 
 
Ab Juli 2010 wird das Auf-
tragnehmerkonto sichtbar 
sein. Der Auftragnehmer 
sieht alle für ihn eingegan-
genen Haftungszahlungen. 
 
Der Prozess der Guthabens-
auszahlung wurde beschleu-
nigt und sollte nun nicht 
länger als 4 Tage dauern.  
 
Für Jungunternehmer, die 
keine 3-jährige Bautätigkeit 
vorweisen können und da-
durch unbillige Härten er-
fahren, wird an einer Lösung 
gearbeitet. Diskutiert wird 
aktuell über eine mögliche 
Verkürzung der Zeitspanne. 
Als Nachweis der Bautätig-
keit ist nicht nur der USt–
Bescheid  zugelassen, son-
dern auch andere Nachwei-
se, wie z.B. Prospekte, Rech-
nungen und Ähnliches. 

dieses Unternehmens eine Bestä-
tigung über diesen Umstand 
auszustellen. Zuständig ist die 
GKK des Firmensitzes, bei Unter-
nehmen ohne Firmensitz in Ös-
terreich die WGKK.  
 
Die Bestätigung ist ab Ausstel-
lung bis zum Monatsletzten des 
darauffolgenden Kalendermo-
nats gültig. Diese Bestätigung ist 
während der Gültigkeitsdauer 
ein Nachweis, dass der Auftrag-
nehmer vom System der Auf-
traggeberhaftung nicht erfasst 
wird. 
 
Die Haftung für Schwarzarbeiter 
der Subunternehmer auf der 
eigenen Baustelle (und nur 
dort!) wird durch die Bestäti-
gung nicht ausgeschlossen! 
 
Kann der Auftragnehmer eine 
derartige Bestätigung vorlegen, 
kann sich der Auftraggeber 
darauf verlassen, dass er zu 
100% an den Auftragnehmer 
zahlen kann, ohne einer Gefahr 
ausgesetzt zu sein, zu einem 
späteren Zeitpunkt in Anspruch 
genommen zu werden. Eine 
rasche Umsetzung dieser Maß-
nahme war nur in Schriftform 
möglich. Mittelfristig soll die 
obenangeführte Bestätigung 
mittels elektronischer Abfrage 
durchgeführt werden können.  

AUFTRAGGEBERHAFTUNG  
BEI BAULEISTUNGEN: 

NEUE BESTIMMUNGEN 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Wolfgang Böhm 

WEITERE INFOS ZUR  
AUFTRAGGEBERHAFTUNG 
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Pensionszusage. Durch eine 
Pensionszusage erhalten Schlüs-
selarbeitskräfte steuerbegünstig-
te Pensionszahlungen, werden 
langfristig ans Unternehmen 
gebunden und können ihre Fa-
milien absichern. 
 
Betriebliche Pensionskasse oder 
Kollektivversicherung. Gerade in 
schwierigen wirtschaftlichen 
Zeiten sind Pensionskassenlösun-
gen auch für kleinere und mittle-
re Unternehmen eine personal-
politische Option. Statt einer 
oder mehrerer Gehaltserhöhun-
gen leistet das Unternehmen für 
seine Arbeitnehmer lohnneben-
kostenfreie Beiträge für deren 
Alterspension und diese haben 
zusätzlich die Möglichkeit indivi-
dueller und steuerbegünstigter 
Zuzahlungen.  

Die zweite Säule des Pensionssys-
tems, die betriebliche Altersvor-
sorge, ist erst seit wenigen Jah-
ren in Österreich ein Thema und 
dementsprechend haben nur 
rund 20% und in den KMUs 
sogar nur rund 5% der Arbeit-
nehmer Anspruch auf betriebli-
che Altersvorsorge. Damit liegt 
Österreich weit unter dem EU-
Durchschnitt! Außerdem gibt es 
durch gesetzliche Änderungen 
und nicht eingetretene Ertrags-
erwartungen auch bei vielen 
bestehenden Verträgen dringen-
den Optimierungsbedarf. 
 
Die Vorteile der betrieblichen 
Altersvorsorge können je nach 
Unternehmensform von Firmen, 
Geschäftsführern, Arbeitneh-
mern und Selbstständigen ge-
nutzt werden und bei optima-
lem und maßgeschneidertem 
Einsatz entstehen für alle Betei-
ligten deutliche Vorteile: 
 
Arbeitergeber/Unternehmer: 

Personalpolitik, Ersparnis von 
Lohnnebenkosten, Mitarbeiter-
gewinnung & -bindung, Bilanz-
optimierung und Risikoabsiche-
rung 
 
Arbeitnehmer: Vorsorgeaufbau, 
Unabhängigkeit vom Unterneh-
men, Risikoabsicherung und 
Ersparnis von Lohnnebenkosten. 

Abfertigungsvorsorge (alt). Alte 
Abfertigungsansprüche stellen 
gerade für Einzelunternehmer 
und Kleinbetriebe durch große 
Deckungslücken eine enorme 
zukünftige Belastung dar. Durch 
rechtzeitige Absicherung mit 
einer Auslagerungs- oder Rück-
deckungsversicherung kann man 
diesen Belastungen langfristig, 
steueroptimal und kostengünstig 
vorbeugen. 
 
Zukunftssicherung. Die Zu-
kunftssicherung ermöglicht je-
d e m  A r b e i t n e h m e r  e i n 
„steuerfreies Gehalt“ von bis zu 
EUR 300,- pro Jahr. Dieses kann 
lohnnebenkostenfrei für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer für 
Lebens-, Unfall- oder Kranken-
versicherungen genutzt werden.  

BETRIEBLICHE  
ALTERSVORSORGE 

 

Mag. Alexander Hitzinger, Akademischer Finanzdienstleister 

www.investline.at / a.hitzinger@investline.at 


